
  

 
 

  

Abteilung IV/4 

   
 

 

 

 

 GZ H 2344/2/1-IV/4/94 
 

Himmelpfortgasse 4-8 
Postfach 2 
A-1015 Wien 
Telefax: +43 (0)1-513 98 61 
 
Sachbearbeiter: 
Dr. Loukota 
Telefon: 
+43 (0)1-51433/2754 
Internet: 
post@bmf.gv.at 
DVR: 0000078 
 

 

 

Betr: Deutsche Gastprofessur (EAS.452) 

Erhält ein in Österreich ansässiger Inhaber eines österreichischen Designbüros von einer 

deutschen Hochschule einen Vertrag über eine "Zwei-Drittel-Gastprofessur", wobei diese 

Tätigkeit nicht im Rahmen eines Dienstverhältnisses, sondern auf freiberuflicher Basis 

ausgeübt wird, so unterliegen die hiefür bezogenen Vergütungen der ausschließlichen 

Besteuerung in Österreich. Artikel 8 Abs. 2 letzter Satz des DBA-Deutschland, der das 

Besteuerungsrecht Deutschland zuteilen würde, gilt nur für "vortragende Tätigkeiten" nicht 

hingegen für die "unterrichtende Tätigkeit" eines Hochschulprofessors (siehe den auf der 

Grundlage eines österreichisch-deutschen Verständigungsverfahrens ergangenen Erlass vom 

24. Juli 1984, AÖF Nr. 184/1984). 
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